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Wichtige Telefonnummern

Bürgermeisteramt:
Rathaus Heiligenberg
Schulstraße 5 07554 9983-0
Fax 07554 9983-29

Bürgermeister 
Denis Lehmann 07554 9983-0
privat:  07554 7938008

1. Bürgermeisterstellvertreter
Michael Moser 07554 9864420

Ortsreferent Wintersulgen
Markus Müller 07554 8314

Ortsreferent Hattenweiler
Florian Kopp  07552 929794

Sprechstunden Gemeindeverwaltung
Montag - Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
und Donnerstag 14.00 - 18.00 Uhr
Bürgermeister nach Terminabsprache

Impressum: 
Herausgeber: 
Bürgermeisteramt in 88633 Heiligenberg, 
Tel. 0 75 54 - 9 98 30, www.heiligenberg.de

Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag, Anton Stähle Gmbh & Co. KG, 
Meßkircher Straße 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771-9317-11, Fax 07771-931740
E-Mail anzeigen@primo-stockach.de 
Homepage: www.primo-stockach.de

Notruf
Feuerwehr/Rettungsdienst  112
Kommandant 
Johannes Leppert 0151 191 341 41

Polizei 110
Polizeiposten Salem 07553  8269-0

Deutsches Rotes Kreuz
Bereitschaftsleiter: Heiligenberg
Silke Schatz 07554 652 o. 0173 3252516
Susanne Holpert 07553 2849930
Krankenhaus Sigmaringen 07571 1000
Krankenhaus Überlingen 07551 9477-0

Ärzte
Praxis Holste 07554 287
Praxis Klier 07554 240

Zahnärzte
Praxis Dr. Bengel 07554 295

Zahnärztlicher 
Bereitschaftsdienst  0761 120 120 00

Apotheken
Der Apothekennotdienst kann täglich aktuell im 
Internet auf der Homepage der Landesapothe-
kenkammer abgefragt werden: 
• www.lak-bw.notdienst-portal.de 
• 0800 0022 833 
• 22833 Handy (max. 69ct/min) 

Schloss-Apotheke Heiligenberg  07554/250  

Bereitschaftsdienste
Wichtige Rufnummern für den ärztlichen Bereit-
schaftsdienst:

Bodenseekreis 
Rettungsdienst:  112
Allgemeiner Bereitschaftsdienst:  116117
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst  116117
HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst:  116117

Friedrichshafen
(Allgemeiner Bereitschaftsdienst)
Klinikum Friedrichshafen GmbH,
Röntgenstraße 2, 88048 Friedrichshafen
Sa, So und FT 08-21 Uhr

Tettnang (Allgemeiner Bereitschaftsdienst)
Klinik Tettnang GmbH,
Emil-Münch-Str. 16, 88069 Tettnang
Sa, So und FT 08-21 Uhr

Überlingen (Allgemeiner Bereitschaftsdienst)
HELIOS Spital Überlingen GmbH,
Härlenweg 1, 88662 Überlingen
Sa, So und FT 08-21 Uhr

Familienhilfe
Home-Care 
Ambulanter Krankenpfl egedienst
Pfl egestützpunkt für Heiligenberg und Umgebung
Verwaltung: 07554 9984 – 0
24-Stunden-Notruf: 07554 9984 – 313 

Bürger-Selbsthilfe Frickingen & 
Heiligenberg e.V. 07554 983050

Linzgau-Shuttle  07553/83 600 33
werktags 9-11 Uhr

Sozialstation Pfullendorf 07552 92896-70

Sozialstation Bodensee e.V.
Pfl egebereich Salem
Ambulanter Pfl egedienst 07553 92220
Bürozeiten: Mo-Fr, 8 - 12 Uhr
Tages- und Nachtpfl ege  07553 92220
www.sozialstation-bodensee.de

Hebamme 
Lara Geiger 0178 8879038
www.larageiger.de

Dorfhelferinnenwerk Sölden e.V.
Frau Senger 07771 8759177

Telefonseelsorge 0800 1110111

Hospizgruppe Salem e.V. 07553 6667

Familienberatung
bei familiären Problemen - Kreisjugendamt -
Fr. Aubry 07541 2045696

AWO Frauen-Kinderschutzhaus
Beschützendes Haus Bodenseekreis
Telefonnummer: 07541 4893626

Wirtschaftsförderung WfB
Bodenseekreis GmbH
Geschäftsstelle Überlingen 07551 94719-37

Selbsthilfegruppe Freundeskreis 07554 8129

Bauhof / Wasserwerk
Bauhof/Bauhofl eiter
Thomas Haupter  0171 7340190 
Wassermeister  0155 60028062
Bauhof 07554 987065
 Fax: 07554 9872816 

Abwasserbeseitigung 0172 3719603

Forstverwaltung
Forstbetrieb Fürst zu Fürstenberg GmbH & 
Co.KG, Forstangelegenheiten
Herr Hohenberger 0175 2229399

Wildunfälle 
an der L201, K7767 und K7755 
Herr Hornstein  07554 8386 

Forstverwaltung Heiligenberg
Revierleiter Jan Holder 015904204054 

Vermietung Grillhütte Heiligenholz
Günter Reichle 07554 990643

Recyclinghof / Abfallwirtschaft
Öff nungszeiten Recyclinghof
Freitag  15.00 bis 17.00 Uhr
Samstag  09.00 bis 12.00 Uhr

Abfallberatung
Landratsamt 
Bodenseekreis 07541 204 - 5199

Abfallbeseitigung/Abfuhr
Restmüll/Biomüll/Sperrmüll
Einsatzleitung 07541 401093
Gelber Sack
Firma Alba 0800 223 2555

Störungsdienst
Stadtwerk am See
Störung Gas   0800 505 3333

EnBW
Regionalz. Tuttlingen 0800 3629477

Touristinformation
Isabel Meyer 07554 9983-22

Service-Telefon  07554 9983-13
für Wetter- und Loipenbericht

Freibad 07554 8446   

Schulen / Kindergarten / Jugend
Grundschule Heiligenberg
 07554 266
Sporthalle 07554 9899829

Kindergarten - Zum guten 
Hirten Heiligenberg 07554 8544

Kleinkindgruppe/
Waldorfkindergarten 07554 8001-153

Camphill Schulgemeinschaft
Föhrenbühl 07554 8001-0
Heiligenberg-Steigen

Jugendgruppe Heiligenberg
David Raither     0171 3371973

Home-Care 07554 9984214 
Schule für Krankenpfl egeassistenten 

Kirchen
Pfarrbüro Frickingen 07553 91994423
Pfarrbüro Salem 07553 9199440
Ev. Pfarramt 
Salem-Heiligenberg 07553 280
Ev. Pfarramt Pfullendorf 07552 8163

Poststelle
im Nahversorger einLaden   0176 20809204

Bestattungen 
Bestattungsinstitut Allweier 07554 461
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Brücke über die Deggenhauser Aach  
in Unterboshasel erneuert
Teil der Gemeindeverbindungsstraße grundlegend stabilisiert 
und neu asphaltiert
Investitionskosten von insgesamt rund 300.000 € / Förderung 
aus LGVFG in Höhe von 88.000 €
Mit Abschluss der Bauarbeiten ist die Gemeindeverbindungsstra-
ße zwischen Wintersulgen und Unterboshasel demnächst wieder 
für den Verkehr freigegeben. Kleinere Vergussarbeiten am Asphalt 
sowie die Fertigstellung der Straßenbankette werden nun noch 
zeitnah erledigt.
Die aus dem Jahr 1962 stammende bisherige Brücke über die Deg-
genhauser Aach wurde aufgrund ihres sehr schlechten Zustands 
vollständig ersetzt, die Straßenanschlüsse in Richtung L207 und 
Halden auf rund 350 Metern saniert und der Straßenuntergrund auf 
einem etwa 300 Meter langen Abschnitt umfassend stabilisiert. Die 
Maßnahmen erhöhen die Verkehrssicherheit und sichern die Ver-
bindung langfristig.
 
Projektverlauf und Genehmigung
Nach der wasserrechtlichen Genehmigung durch das Landratsamt 
Bodenseekreis, Amt für Wasser und Bodenschutz, im Dezember 
2024 startete die Baumaßnahme nach der Schonzeit der Fische im 
Juni 2025 mit der Herstellung von acht Bohrpfählen. Es folgten die 
neuen Brückenauflager hinter den beiden vorhandenen Auflager, 
um einen direkten Eingriff in das Gewässer zu umgehen, sowie das 
eigentliche Überfahrtsprofil. Da eine Sanierung im Bestand laut 
unabhängigem Gutachten nicht mehr möglich war, wurde die alte 
Brücke nahezu vollständig abgebrochen und durch eine neue Kon-
struktion ersetzt.
Zur Finanzierung stellte die Gemeinde beim Regierungspräsidium 
Tübingen einen Förderantrag im Programm „Kommunaler Stra-
ßenbau“ nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
(LGVFG) und erhielt für die Brückensanierung eine Zuwendung in 
Höhe von 88.000 €.

Vergabe und Kosten
Die Ausschreibung erfolgte im März 2025 durch das Ingenieurbüro 
Reckmann (Owingen). Sechs regionale Firmen wurden zur Ange-
botsabgabe aufgefordert; die Submission fand im April statt. Den 
Zuschlag für die Brückenarbeiten erhielt die Firma Berenbold GmbH 
aus Zussdorf mit dem wirtschaftlichsten Angebot über 126.687,44 
€. Die Gesamtinvestitionen für die Brückenerneuerung inklusive 
Nebenkosten (geologisches Gutachten, Probebohrungen, Umwelt-
büro für Baubegleitung und technisches Ingenieurbüro) belaufen 
sich auf rund 176.000 €.

Straßensanierung: Untergrund gezielt stabilisiert
Im Zuge der Arbeiten zeigte sich, dass die Straße in Teilen stark ab-
gesackt und mit Netzrissen überzogen war. Punktuelle Kopflöcher 
ergaben auf etwa 150 Metern Länge eine Torfschicht bereits in rund 
60 cm Tiefe; auf weiteren 150 Metern liegt der Torf tiefer. Der Stra-
ßenunterbau war insgesamt nur als „ausreichend–mangelhaft“ ein-
zustufen.
Statt eines unverhältnismäßig aufwändigen und teuren vollstän-
digen Austauschs des Torfs wurde auf Empfehlung des Zweckver-
bands Ostrachtal, der für den Straßenbau zuständig war, eine Bo-
denverbesserung umgesetzt:
• Sehr instabile Bereiche (ca. 835 m²) wurden mit einer hoher Do-

sierung eines Spezialbindemittels durchgefräst.
• Die etwas besseren Bereiche (ebenfalls ca. 835 m²) erhielten eine 

hochdosierte Zementstabilisierung.
Diese Lösung verfestigt den Untergrund als tragfähige Einheit, ver-
hindert künftige punktuelle Setzungen und unterbindet ein seitli-
ches „Abwandern“ der Straße. Der Auftrag für die Untergrundstabi-
lisierung ging an die Firma Sorg aus Owingen zum Angebotspreis 
von 53.984,11 € brutto. Um die Bauzeit kurz zu halten, wurden die 
Arbeiten Mitte August, während der Aushärtezeit des Brückenbe-

tons, umgesetzt.
Nachdem die Restarbeiten (seitliche Aufkantungen, Einbau Fluss-
bausteine und Brückengeländer) an der Brücke gegen Anfang Ok-
tober fertiggestellt waren, konnte Mitte Oktober der Asphaltbelag 
durch den Zweckverband Ostrachtal auf dem stabilisierten Straßen-
untergrund und der Brücke aufgebracht werden. Die Kosten hierfür 
lagen bei ca. 45.000 €.
Darüber hinaus wurden durch den Zweckverband Ostrachtal im 
Zuge der Straßensperrung im Bereich Halden (Walddurchfahrt) 
einige schadhafte Stellen im Asphalt ausgebessert und über die 
gesamte Länge der Straße im Wald ein doppellagiger Spritzbelag 
aufgebracht. Durch die geschlossene Oberfläche sollen Straßenauf-
brüche durch Nässe und Frost unterbunden und die Verkehrssicher-
heit erhöht werden. Die Kosten hierfür lagen bei ca. 25.000 €.
Aufgrund der momentanen Sperrung der L207 (Echbeck – Deg-
genhausertal), ist die Gemeindeverbindungsstraße allerdings 
auch nach Fertigstellung der gemeindlichen Baumaßnahme 
noch nicht nutzbar. Die L207 wird noch ca. 4 Wochen gesperrt 
bleiben.
Die Gemeinde bedankt sich bei allen Anwohnenden und Verkehr-
steilnehmenden für ihr Verständnis und die Geduld während der 
Bauzeit. Mit der erneuerten Brücke und der stabilisierten Fahrbahn 
ist die Verbindung zwischen Wintersulgen und Unterboshasel nun 
dauerhaft gesichert.

Zahlen & Fakten
• Genehmigung: Wasserrecht am 18. Dezember 2024
• Ausschreibung: 24. März 2025; Submission: 14. April 2025
• Auftrag Brücke: Fa. Berenbold GmbH (Zussdorf), 127.000 €
• Baubeginn: 23. Juni 2025 (Bohrpfähle, 8 Stück)
• Gesamtinvestition Brücke inkl. Nebenkosten: ca. 176.000 €
• Förderung LGVFG:  88.000 €
• Straßensanierung: ca. 350 m; Fläche ca. 1.670 m²
• Untergrundstabilisierung: Fa. Sorg (Owingen), 54.000 €
• Asphaltarbeiten und Spritzbelag: Zweckverband Ostrachtal, 

ca. 70.000 €
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Öff entliche Bekanntmachung
Veröff entlichung des Entwurfs der 16. punktuellen Flächennut-
zungsplanänderung des Gemeindeverwaltungsverbandes Salem, 
Frickingen und Heiligenberg in der Gemeinde Salem für den Bereich

„Gewerbegebiet Neufrach-Ost V“

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes 
Salem, dem die Gemeinden Salem, Frickingen und Heiligenberg 
angehören, hat am 04.12.2023 in öff entlicher Sitzung gemäß § 2 
(1) BauGB den Aufstellungsbeschluss für die 16. punktuelle Ände-
rung des Flächennutzungsplans in der Gemeinde Salem gefasst. In 
der öff entlichen Sitzung am 23.10.2025 wurde der Entwurf der 16. 
punktuellen Änderung des Flächennutzungsplans gebilligt und 
beschlossen, die Off enlage gem. § 3 (2) und § 4 (2) BauGB durch-
zuführen.

Ziele und Zwecke der Planung
Die gewerbliche Entwicklung konzentriert sich in der Gemein-
de Salem zu einem Großteil auf den Ortsteil Neufrach. In der Ver-
gangenheit wurden bereits die Gebiete Neufrach Ost I – IV sowie 
Neufrach Süd größtenteils aufgesiedelt. Da die Nachfrage nach ge-
werblichen Baufl ächen weiterhin hoch ist, soll die Entwicklung fort-
geführt und der Bebauungsplan „Gewerbegebiet Neufrach-Ost V“ 
aufgestellt werden. Damit der Bebauungsplan aus dem Flächennut-
zungsplan entwickelt werden kann ist dieser punktuelle zu ändern.
Mit der Aufstellung der 16. Punktuellen Änderung des Flächennut-
zungsplans „Gewerbegebiet Neufrach-Ost V“ werden insbesondere 
folgende städtebauliche Ziele verfolgt:
• Entwicklung eines nachhaltigen, klimagerechten neuen Gewer-

begebiets durch Fortführung des bestehenden Gewerbestand-
orts Neufrach

• Schaff ung einer Entwicklungsperspektive für ortansässige Betrie-
be und zur Neuansiedlung von Gewerbebetrieben

• Sicherung und Schaff ung von Arbeitsplätzen mit dem Ziel einer 
ausgewogenen Siedlungsstruktur und Stärkung des Gewerbe-
standorts Neufrach

• Kostensparende Ausnutzung vorhandener Erschließungsanlagen 
durch Anschluss an das Gewerbegebiet Neufrach-Ost IV

• Einbindung des neuen Gewerbegebiets in den Landschaftsraum
• Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist der ca. 5,30 ha große Um-
griff  der Flächennutzungsplanänderung als landwirtschaftliche 
Fläche dargestellt. Zukünftig soll diese als gewerbliche Baufl äche, 
Verkehrsfl äche und Grünfl äche dargestellt werden. Die punktuelle 
16. Flächennutzungsplanänderung erfolgt im zweistufi gen Regel-
verfahren mit Umweltprüfung.

Änderungsbereich
Das Planungsgebiet der Flächennutzungsplanänderung, mit einer 
Größe von ca. 5,30 Hektar, befi ndet sich in einer südöstlichen Lage 
zum Gemeindezentrum Salem. Das Planungsgebiet ist im Norden 
an das Gewerbegebiet Neufrach-Ost IV und im Westen an das Ge-
werbegebiet Neufrach Süd angebunden. Im Westen wird das Pla-
nungsgebiet durch die Kreisstraße 7759 begrenzt. Die Erschließung 
erfolgt durch die bereits bestehende Verbindung mit dem Gewer-
begebiet Neufrach-Ost IV. Die südliche Begrenzung des Plange-
biets erfolgt durch einen Wirtschaftsweg sowie einen mit Bäumen 
bestandenen Grünstreifen. Im Osten grenzen die Grünfl ächen der 
Deggenhauser Aach, ein Gewässer 1. Ordnung, an. Die Flächen sind 
aktuell noch nicht bebaut und werden landwirtschaftlich genutzt.

Der Entwurf der 16. punktuellen Flächennutzungsänderung wird 
mit Begründung und Umweltbericht vom
03.11.2025 bis einschließlich 05.12.2025 (Veröff entlichungsfrist)

auf der Homepage der Gemeinde Salem unter https://www.sa-
lem-baden.de/de/leben-wohnen/bauen-wohnen/bauleitplae-
ne-im-beteiligungsverfahren/ im Internet veröff entlicht.
Als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit werden alle 
Unterlagen innerhalb der oben genannten Frist auch
• im Rathaus Salem, Am Schlosssee 1 (2. OG, Bauverwaltung), 

88682 Salem;
• im Rathaus Frickingen, Kirchstraße 7 (EG, Zimmer Nr. 2), 88699 

Frickingen,
• im Rathaus Heiligenberg, Schulstraße 5 (Zimmer Nr. 5), 88633 

Heiligenberg,
während der üblichen Dienststunden öff entlich ausgelegt.
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar 
und Bestandteil der ausgelegten Unterlagen:

Umweltbericht vom 30.06.2025 (365° freiraum + umwelt Land-
schaftsplanung, Überlingen). Diese Unterlagen enthalten die fol-
genden Arten umweltbezogener Informationen mit folgenden 
Darstellungen wesentlicher Auswirkungen und Maßnahmen zur 
Minderung und zum Ausgleich dieser Auswirkungen:
1. auf den Menschen: 
  Informationen zur geringen Eignung des Plangebietes als Woh-

numfeld und für die Erholungsnutzung. Informationen zu den 
Auswirkungen, die aufgrund der umfangreichen geplanten 
Grünfl ächen als gering einzustufen sind;

2. auf Pfl anzen, Biologische Vielfalt und Tiere: 
  Informationen zum Bestand an Pfl anzen und Biologischer 

Vielfalt im Plangebiet, das durch die Ackernutzung und eine 
Baumreihe im Süden geprägt wird. Informationen zu Tieren im 
Plangebiet mit einer geringen Bedeutung für Vögel und für Fle-
dermäuse, Amphibien, Reptilien und sonstiger Artengruppen. 
Informationen zu den Auswirkungen auf Pfl anzen und Tiere, die 
durch den Erhalt der Baumreihe im Süden, die Ausweisung um-
fangreicher Grünfl ächen im Osten, sowie durch die Pfl anzung 
von Bäumen entlang der Erschließungsstraße und im Westen 
positiv sind;

3. auf die Fläche: 
  Informationen zu zur Größe des Geltungsbereiches, zur zusätz-

lichen Versiegelung und zur zusätzlichen Zerschneidungswir-
kung;

4. auf den Boden:
  Informationen zu den geologischen Gegebenheiten und den 

mittel- bis hochwertigen Böden. Informationen zur zusätzlichen 
Versiegelung und zum erheblichen Eingriff  in den Boden;

5. auf das Wasser:
  Informationen zur angrenzenden Deggenhauser Aach mit ihren 

Überfl utungs fl ächen, zum Grundwasser und zur Starkregenge-
fährdung. Informationen zu den geringen Auswirkungen auf 
das Wasser;

6. auf Luft und Klima:
  Informationen über die Bedeutung der vorhandenen Bäume als 

Frischluft- und Sauerstoff produzenten und Informationen zu 
übergeordneten Winden. Informationen zur Veränderung des 
Mikroklimas durch die Versiegelung und zu den umfangreichen 
Grünfl ächen;

7. auf die Landschaft:
  Informationen zur geringen Sichtbarkeit des Plangebietes von 

Außerhalb und zur Bedeutung der bestehenden Baumreihe als 
Strukturelement und als sichtverstellendes Element. Informa-
tionen über den geringen Eingriff  in das Landschaftsbild, der 
durch die umfangreichen Grünfl ächen und Baumpfl anzungen 
zusätzlich minimiert wird;

8. auf Kultur- und Sachgüter:
  Informationen zu Kulturgütern, die im Plangebiet nicht vorhan-

den und somit nicht betroff en sind, sowie zu der vorhandenen 
Ackerfl äche, die als Vorrangfl ur eingestuft ist und eine Bedeu-
tung als Sachgut hat.

Amtliche Bekanntmachungen 
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Bestandteil der ausgelegten Unterlagen sind auch die nach Ein-
schätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden um-
weltbezogenen Stellungnahmen:
• Landratsamt Bodenseekreis – Planungsrecht vom 09.07.2025: Im 

Bebauungsplan ist östlich der gewerblichen Baufläche eine Grün-
fläche vorgesehen, die im Flächennutzungsplan-Entwurf fehlt, 
obwohl der Bereich durch Schutzgebiete überlagert ist; eine Er-
läuterung oder Anpassung wird erbeten.

• Landratsamt Bodenseekreis – Natur- und Landschaftsschutz vom 
09.07.2025: Es wird angeregt, die östlich im Bebauungsplan an-
grenzende Grünfläche auch in den Flächennutzungsplan aufzu-
nehmen.

• Landratsamt Bodenseekreis – Landwirtschaft vom 09.07.2025: 
Die geplante Umwidmung entzieht der örtlichen Landwirtschaft 
dauerhaft besonders wertvolle Ackerfläche der höchsten Flur-
wertstufe, was agrarstrukturelle Nachteile verursacht und den 
Druck auf den Pachtflächenmarkt erhöht.

• Regierungspräsidium Tübingen – Ref. 21 Raumordnung, Bau-
recht, Denkmalschutz vom 03.07.2025: Der östliche Teil des Plan-
gebiets liegt in einem Vorranggebiet für Naturschutz und einem 
Regionalen Grünzug, die von Bebauung freizuhalten sind, sodass 
die Planung nur zulässig ist, wenn dort keine Bebauung oder 
Aufschüttung erfolgt. Hinweis auf Lage des Plangebiets im Über-
schwemmungsgebiet.

• Regierungspräsidium Freiburg – Abt. 9 Landesamt für Geologie, 
Rohstoffe und Bergbau vom 04.07.2025: Im Plangebiet liegt eine 
Überdeckung aus den quartären Lockergesteinseinheiten "Au-
enlehm" und "Hasenweiler-Schotter" vor. Darüber hinaus ist die 
Festgesteinseinheit "Obere Süßwassermolasse" im Untergrund zu 
erwarten.

Während der Veröffentlichungsfrist können Stellungnahmen bei 
der Gemeinde Salem abgegeben werden. Die Stellungnahmen sol-
len elektronisch übermittelt werden (z.B. per E-Mail an bauamt@
salem-baden.de), können aber bei Bedarf auch auf anderem Weg 
(z.B. schriftlich oder zur Niederschrift) abgegeben werden. Da das 
Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig.
Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene 

Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan un-
berücksichtigt bleiben können.
Ferner wird darauf hingewiesen, dass eine Vereinigung im Sinne 
des § 4 (3) Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 (2) des Umwelt-Rechtsbe-
helfsgesetzes gemäß § 7 (3) Satz 1 des Umwelt-Rechtsbehelfsgeset-
zes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht 
hat, aber hätte geltend machen können.
 
Salem, 24.10.2025
Bürgermeister Manfred Härle
Verbandsvorsitzender

Der Planbereich ist im folgenden Kartenausschnitt dargestellt:

Das Rathaus informiert 

Bericht aus der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung  
vom 21. Oktober 2025
Herr Bürgermeister Lehmann konnte in der Sitzung 15 Zuhörerin-
nen und Zuhörer begrüßen.
 
Tagesordnungspunkt 1
Bürgerfragestunde
 
Tagesordnungspunkt 2
Bebauungsplan "Sonnenhalde" in Heiligenberg-Steigen
a) Behandlung der während der erneuten Offenlage eingegan-
genen Anregungen und Bedenken
b) Satzungsbeschluss
 
Das Bebauungsplanverfahren „Sonnenhalde“ in Heiligenberg-Stei-
gen wurde nach §13b BauGB im beschleunigten Verfahren durchge-
führt. Am 09.11.2021 wurde in öffentlicher Sitzung die Satzung zum 
Bebauungsplan "Sonnenhalde“ beschlossen und am 16.12.2021 
ortsüblich bekanntgemacht.
 
Aufgrund eines Abwägungsfehlers wurde am 13.12.2022 der Auf-
stellungsbeschluss für ein ergänzendes Verfahren nach § 214 Abs. 4 
BauGB zur Heilung des Abwägungsfehlers beschlossen.

Zwischenzeitlich wurde durch das Urteil vom Bundesverwaltungs-
gericht am 18.07.2023 die Anwendbarkeit des § 13b BauGB aufgeho-
ben, da dieser mit dem Recht der Europäischen Union, genauer mit 
dem Artikel 3 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 5 der Richtlinie 2001/42/
EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.06.2001 
über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und 
Programme, unvereinbar ist. Befristet bis zum 31.12.2024 hat der Ge-
setzgeber mit §215a BauGB die Möglichkeit zur Heilung der bereits 
aufgestellten §13b-Verfahren ermöglicht.
 
Im Zuge der Heilungsverfahren nach § 214 Abs. 4 BauGB in Ver-
bindung mit §215a BauGB wurde eine erneute Öffentlichkeitsbe-
teiligung im Zeitraum vom 29.07. bis 30.08.2024 und eine Beteili-
gung der Träger öffentlicher Belange im Zeitraum vom 30.08. bis 
30.09.2024 durchgeführt.
 
In der Sitzung am 20.05.2025 wurden die eingegangenen Stellung-
nahmen abgewogen.
Aufgrund der eingegangenen Anregungen und Stellungnahmen 
wurde eine Reduzierung des Geltungsbereichs des Bebauungs-
plans „Sonnenhalde“ vorgenommen. Durch diese Reduzierung des 
Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Sonnenhalde“ war eine 
erneute Offenlage des Bebauungsplans notwendig. Die erneute 
Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die Beteiligung der Träger öffentli-
cher Belange fand im Zeitraum vom 02.06. bis 04.07.2025 statt.
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Ebenfalls in der Sitzung vom 20.05.2025 wurde beschlossen, dass 
das Bebauungsplanverfahren „Sonnenhalde“ vom beschleunigten 
Verfahren nach § 13b BauGB in das Regelverfahren nach § 2 BauGB 
überführt wird.

Die in der erneuten Off enlage eingegangenen Stellungnahmen und 
Anregungen wurden in der vergangenen Sitzung von Frau Gugliel-
mo vom Planungsbüro Planstatt Senner vorgestellt und erläutert.

Ebenfalls vorgestellt wurde die endgültige Satzungsfassung des Be-
bauungsplans.

Die Berücksichtigung der im Rahmen der Öff entlichkeitsbeteili-
gung nach § 3 Abs. 2 BauGB und der Beteiligung der Behörden und 
der sonstigen Träger öff entlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen wurde nach erfolgter Abwägung 
gemäß den Empfehlungen mehrheitliche beschlossen.

Weiter wurde mehrheitlich der Bebauungsplan „Sonnenhalde“ im 
Ortsteil Steigen bestehend aus Planteil, Textteil mit planungsrecht-
lichen Festsetzungen, Begründung und Umweltbericht in der Fas-
sung vom 13.10.2025 als Satzung beschlossen. Die örtlichen Bauvor-
schriften zum Bebauungsplan „Sonnenhalde“ im Ortsteil Steigen in 
der Fassung vom 13.10.2025 wurde ebenfalls mehrheitlich als Sat-
zung beschlossen.

Tagesordnungspunkt 3
Baugesuche -Stellungnahme der Gemeinde
Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit Carport; Flst.Nr. 3/6 
Gemarkung Wintersulgen

Der Gemeinderat erteilt dem Vorhaben einstimmig das gemeindli-
che Einvernehmen.

Einbau einer Ferienwohnung in die vorhandene Maschinenhal-
le; Flst.Nr. 1202 Gemarkung Wintersulgen

Der Gemeinderat erteilt dem Vorhaben einstimmig das gemeind-
liche Einvernehmen mit der Maßgabe, dass das Gebäude im Zuge 
der Bauausführung an die öff entlichen Abwasserbeseitigungsan-
lagen angeschlossen werden muss und der Anschluss gegenüber 
der Gemeinde in geeigneter Weise (z.B. durch Bilddokumentation) 
nachzuweisen ist.

Tagesordnungspunkt 4
Beschaff ung eines Waldkindergartenwagens für die Außen-
gruppe des kath. Kindergartens "Zum Guten Hirten" Heiligen-
berg

Auf Grund der Entwicklung der Kinderzahlen wird der kath. Kinder-
garten „Zum Guten Hirten“ spätestens im April 2026 bei den Kinder-
gartenplätzen im Ü 3 Bereich seine Kapazitätsgrenze erreicht haben 
(inkl. möglicher Überbelegungsplätze). Auch der Kindergarten der 
Camphill Schulgemeinschaft Föhrenbühl ist bei seinen Kindergar-
tenplätzen im Ü3 Bereich auf Nachfrage bereits ausgelastet.

In gemeinsamen Gesprächen zwischen der Gemeinde, der kath. 
Kirche (stellv. Stiftungsratsvorsitzender und Verrechnungsstelle) 
sowie der Kindergartenleitung wurden daher Lösungen eruiert, um 
die Aufnahmekapazität des kath. Kindergartens auszubauen und 
um den Kinderentwicklungszahlen mit entsprechenden Ü3 Plätzen 
gerecht zu werden. Das noch mit dem Stiftungsrat der Kirchenge-
meinde abzustimmende Ergebnis dieser Gespräche war die Einrich-
tung einer 6. Kindergartengruppe im Jahr 2026. Da alle Beteiligten 
mit einem sehr straff en Zeitplan für die Einführung der neuen Kin-
dergartengruppe konfrontiert wurden, musste eine schnelle aber 
gleichzeitig dauerhafte Lösung gefunden werden. Von der Kinder-
gartenleitung des kath. Kindergartens „Zum Guten Hirten“, Frau 
Rothoff , wurde daher nach Rücksprache mit dem Team im Kinder-
garten der Vorschlag eingebracht, die neue 6. Kindergartengruppe 
in Form einer Außengruppe im Kindergartengelände umzusetzen. 

Hierfür wären keine Umbaumaßnahmen am Gebäude notwendig, 
da die Räumlichkeiten einer Außengruppe in einem Waldkinder-
gartenwagen im Garten des Kindergartens untergebracht wären, 
gleichzeitig könnte der kath. Kindergarten „Zum Guten Hirten“ um 
ein neues pädagogisches Konzept erweitert werden.

Das Konzept einer Außengruppe ist an jenes von Natur- und Wald-
kindergärten angelehnt. Der Standort der Außengruppe befi ndet 
sich in einem gemütlichen 12 x 3 Meter großen Naturwagen, wel-
cher sich im Garten des Kindergartens befi ndet. Der Wagen ist mit 
einer kleinen Küche und einem Bad ausgestattet und bietet Platz für 
bis zu 20 Kinder. Außerdem befi ndet sich im Wagen ein Ofen zum 
Aufwärmen, Sitz- und Spielgelegenheiten, Stauraum für Rucksäcke, 
Kleidung, Spiele und Bastelsachen.

Als Träger der Einrichtung liegt die Entscheidung über die Errich-
tung einer 6. Kindergartengruppe beim Stiftungsrats des Dekanats 
Linzgau. Über die Errichtung einer 6. Kindergartengruppe in Form 
einer Außengruppe soll in der nächsten Stiftungsratssitzung am 12. 
November 2025 entschieden werden. Nach dem Grundstückstausch 
zwischen Gemeinde und der kath. Kirche im Jahr 2023 ist die Ge-
meinde Heiligenberg Eigentümerin des Gebäudes samt Grundstück 
in welchem sich der kath. Kindergarten „Zum Guten Hirten“ befi n-
det. Die Beschaff ung und Unterhaltung von Gebäuden oder sons-
tigen baulichen Anlagen wie z.B. einem Naturkindergartenwagen 
liegt daher zu 100 % bei der kommunalen Gemeinde Heiligenberg.

Für die Beschaff ung des Naturwagens wurden daher von der Ge-
meinde Heiligenberg in Rücksprache mit der Kindergartenleitung 
und vorheriger Abfrage bei anderen Gemeinden zwei Firmen, 
welche sich auf den Bau von Waldkindergartenwägen spezialisiert 
haben, angeschrieben und um Abgabe eines Angebots gebeten. 
Beide Firmen haben ein Angebot zur Lieferung eines fertig bestück-
ten Wagens mit der gewünschten Ausstattung fristgerecht abgege-
ben. Die Ausstattung der angebotenen Waldkindergartenwägen 
wurde in enger Abstimmung mit der Kindergartenleitung des kath. 
Kindergartens „Zum Guten Hirten“ festgelegt.
Das Angebot von Bieter 1 beläuft sich auf 112.669,20 € brutto inkl. 
Lieferkosten. Bieter 2 veranschlagt Kosten in Höhe von 136.911,88 € 
brutto exkl. Lieferkosten.
Zusätzlich zu den Beschaff ungskosten des Wagens werden Kosten 
in Höhe von ca. 12.000 € für die Gründung (Punktfundamente) und 
Erschließung (Wasser, Abwasser, Strom) des Wagens anfallen.

Die Lieferzeit des Naturkindergartenwagens beträgt 3 bis 4 Mona-
te. 50% der Kosten für den Wagen werden mit Beauftragung fällig. 
Diese Kosten werden als außerplanmäßige Kosten im Haushalt 2025 
anfallen. Die restlichen 50% der Kosten werden nach Auslieferung 
fällig und werden im Haushaltsjahr 2026 eingeplant.

Die Errichtung einer 6. Kindergartengruppe wirkt sich allerdings 
ebenfalls auch auf die jährlichen Betriebskosten des Kindergartens 
aus. Der zusätzliche jährliche Betriebskostenanteil der Gemeinde 
Heiligenberg für eine 6. Kindergartengruppe beläuft sich auf ca. 
82.000 € und muss in den zukünftigen Haushaltsplanungen berück-
sichtigt werden.

Der Gemeinderat der Gemeinde Heiligenberg hat nach kurzer be-
fürwortender Beratung, vorbehaltlich der Zustimmung des Stif-
tungsrats zur Errichtung einer 6. Kindergartengruppe, die Lieferung 
eines Naturkindergartenwagens für die Außengruppe des kath. 
Kindergartens „Zum Guten Hirten“ in Heiligenberg an die Firma Fin-
kota aus Herbertshausen als wirtschaftlichsten Anbieter zu einem 
Angebotspreis von 112.669,20 € brutto einstimmig beschlossen und 
beauftragt die Verwaltung darüber hinaus mit der Durchführung 
der notwendigen Erschließungsarbeiten. In diesem Zuge soll auch 
geprüft werden, ob der Naturkindergartenwagen über eine Wär-
meleitung an die Heizung des Kindergartengebäudes angeschlos-
sen werden kann, um auf eine separate Elektroheizung verzichten 
zu können. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die außerplan-
mäßige Ausgabe in Höhe von 56.334,60 € im Haushaltsjahr 2025.
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Tagesordnungspunkt 5
Hochbehälter Amalienhöhe
Sanierung Armaturen, Einbau Automatisierungs-, Fernwirk-, 
Prozessleit- und Messtechnik 
Auftragsvergabe
 
Im Hochbehälter Amalienhöhe in Heiligenberg soll im Jahr 
2025/2026 der Schaltschrank sowie die Automatisierungs-, Fern-
wirk-, Prozessleit- und Messtechnik erneuert bzw. neu eingebaut 
werden.
Im Zuge der Modernisierung der Wasserversorgung hat die 
Firma E&M Wasseranlagenbau GmbH aus Ravensburg bereits im 
Pumpwerk Steigen und im Hochbehälter Heiligenholz die entspre-
chende Technik für eine Fernüberwachung der Anlagen eingebaut. 
Aktuell werden von ihr in den Hochbehältern Echbeck und Rickerts-
reute die Automatisierungs-, Fernwirk-, Prozessleit- und Messtech-
nik eingebaut.
 
Die Überwachung der bereits umgerüsteten Pumpwerke und 
Hochbehälter erfolgt über eine Mietsoftware von der E&M Wasse-
ranlagenbau GmbH.
 
Um eine einheitliche Überwachung gewährleisten zu können, sollte 
in allen Pumpwerken und Hochbehältern eine einheitliche Tech-
nik eingebaut werden. Die Verwaltung hat deshalb ausschließlich 
bei der Firma E&M Wasseranlagenbau GmbH ein Angebot für die 
Umrüstung des Pumpwerkes Röhrenbach eingeholt. Das Angebot 
beläuft sich insgesamt auf 48.821,62 Euro (brutto) und ist unter Be-
rücksichtigung der allgemeinen Kostensteigerungen mit den frühe-
ren Angeboten vergleichbar. Die Verwaltung hat in Vergangenheit 
immer sehr gute Erfahrungen mit der Firma gemacht.
 
Der Gemeinderat erteilte einstimmig der Firma E&M Wasseranla-
genbau GmbH aus Ravensburg den Auftrag zur Sanierung der Ar-
maturen sowie dem Einbau der Automatisierungs-, Fernwirk-, Pro-
zessleit- und Messtechnik im Hochbehälter Amalienhöhe zum Preis 
von 48.821,62 Euro (brutto).
 
Der Gemeinderat stimmte einstimmig im Vorgriff auf den Wirt-
schaftsplan 2026 der außerplanmäßigen Auftragsvergabe zu und 
stellt die Mittel im Wirtschaftsplan 2026 bereit.
 
Tagesordnungspunkt 6 Verschiedenes
einLaden UG-Vorstellung neuer Gesellschafterrat und Sach-
standsbericht
 
Am 30.07.2025 wurde von der Gesellschafterversammlung der ein-
Laden UG ein neuer Gesellschafterrat gewählt.
In der Sitzung stellte sich der neue Gesellschafterrat unter dem Ta-
gesordnungspunkt „Verschiedenes“ dem Gemeinderat vor und gab 
einen kurzen Einblick in den aktuellen Zustandsbericht sowie in die 
momentane Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.
 
Der Gemeinderat nahm den Bericht und die Vorstellung des neu ge-
wählten Gesellschafterrats zur Kenntnis.
 
Sämtliche Sachvorträge und ergänzende Unterlagen hierzu 
sind im Ratsinformationssystem der Gemeinde Heiligenberg 
unter www.heiligenberg.ris-portal.de öffentlich einsehbar. 

Hinweise zum Winterdienst
Mit dem ersten Wintereinbruch treten immer wieder Fragen 
auf, mit denen die unterschiedlichsten Anliegen zum Winter-
dienst an uns herangetragen werden. Wir möchten deshalb 
nachfolgend versuchen, die wichtigsten Fragen zum Winter-
dienst zu beantworten.

Warum räumt der Bauhof den Schnee in meiner Straße 
immer so spät?
Nach Gesetz und Rechtsprechung sind die Gemeinden ver-
pflichtet, bei entsprechender Witterung diejenigen Straßen 
zuerst zu räumen, die gefährlich und verkehrswichtig sind. 
Aus diesem Grund ist die Gemeinde gehalten vordringlich die 
Hauptverkehrsstraßen, Schulbusstrecken, Kreuzungen und 
Fußgängerüberwege anzufahren.
Reine Anliegerstraßen und Nebenstrecken können, sofern sie 
nicht als verkehrswichtig eingestuft sind, daher erst dann an-
gefahren werden, wenn die Hauptverkehrsstrecken frei sind. 
Nach der derzeit geltenden ständigen Rechtsprechung sind 
reine Anliegerstraßen, auch wenn sie eine größere Anzahl von 
Anwesen erschließen, nicht automatisch als verkehrswichtig 
einzustufen. Dadurch kommt es oft zu der Situation, dass der 
Schneepflug beim Räumen einer Hauptstrecke an allen Anlie-
ger- und Nebenstraßen vorbeifährt um dann teilweise nach 
einigen Stunden zurück zu kommen, um die untergeordneten 
Strecken zu räumen. Dies erscheint zwar paradox und ist auch 
aus ökonomischen und ökologischen Gesichtspunkten wenig 
sinnvoll, jedoch lässt uns das Gesetz und die Rechtsprechung 
hier wenig Spielraum.

Warum wird so viel Salz und kein Splitt gestreut?
Dass Streusalz für die Umwelt belastend ist und dass es gerade 
auch für Hunde nicht angenehm ist, ist uns durchaus bewusst, 
jedoch bestehen kaum Alternativen. Unser Bauhof verwendet 
das absolute Minimum: bei starken Schneefällen 25 g Salz je 
Quadratmeter, bei Glatteisbildung 10 g/m². Diese Menge kann 
an den Streugeräten sehr genau eingestellt werden. Dass an 
den Stellen, wo das Fahrzeug z.B. wendet eine größere Menge 
verteilt wird, ist fast nicht zu vermeiden. Der alternative Einsatz 
von Splitt ist insbesondere aus wirtschaftlichen Gründen oft 
nicht zu vertreten. Um in etwa dieselbe Wirkung wie bei Streu-
salz zu erhalten, wäre der fünffache Aufwand erforderlich. Dies 
würde bedeuten, dass das Streufahrzeug fünfmal soviel Streu-
gut verteilen müsste und dafür fünfmal so viel fahren müsste, 
wie beim Ausbringen von Streusalz. Da wir nur über drei Streu-
geräte verfügen, ist dies bei dem großen Streckennetz, das die 
Fahrzeuge abzudecken haben, schon aus Zeitgründen nicht 
möglich. Hierbei ist außerdem noch nicht berücksichtigt, dass 
der Splitt im Frühjahr wieder von den Straßen entfernt und als 
Sondermüll entsorgt werden muss, was wiederum mit Kosten 
verbunden ist. Auf den Einsatz von Salz auf den Straßen, die in 
die Zuständigkeit des Straßenbauamtes fallen (Kreisstraßen 
und Landesstraßen) hat die Gemeinde keinen Einfluss.
Bei der Durchführung des privaten Winterdienstes auf Gehwe-
gen sollte auf Streusalz verzichtet werden. Nach der gemeind-
lichen Satzung sollen Splitt, Sand oder andere abstumpfende 
Mittel verwendet werden. Der Einsatz von Salz ist allerdings bei 
Eisglätte gestattet.

Wer muss wann die Gehwege räumen?
Nach der Streupflicht-Satzung der Gemeinde Heiligenberg sind 
alle Straßenanlieger – egal ob Grundstückseigentümer oder 
Mieter – verpflichtet, die vor dem Hausgrundstück liegenden 
Gehwege bei entsprechender Witterung zu räumen und zu 
streuen. Diese Verpflichtung gilt auch bei unbebauten Grund-
stücken, vor denen ein Gehweg verläuft. Grenzt ein Grundstück 
an zwei Straßen (z.B. bei Eckgrundstücken), so besteht die An-
liegereigenschaft zu beiden Straßen, unabhängig vom Beste-

DIGITAL IMMER
INFORMIERT



8 | DONNERSTAG, 30. OKTOBER 2025

hen eines Zugangs zu einer oder beiden Straßen.
Die Gehwege müssen werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feier-
tags bis 8.00 Uhr geräumt und gestreut sein. Wenn nach die-
sem Zeitpunkt Schnee fällt, oder Schnee- oder Eisglätte auf-
tritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt zu räumen 
und zu streuen. Diese Pfl icht endet um 20.00 Uhr.
Der geräumte Schnee kann am Fahrbahnrand angehäuft wer-
den. Beim Eintreten von Tauwetter müssen aber dann die Stra-
ßenrinnen und die Einlaufschächte freigemacht werden, damit 
das Schmelzwasser ablaufen kann. Festgetretener Schnee kann 
nicht als „geräumt“ angesehen werden. Auf diesem Untergrund 
bilden sich Unebenheiten, die die Unfallgefahr auf den Geh-
wegen erhöht. Außerdem bildet sich auf der Oberfl äche leicht 
gefährliche Eisglätte. Ist jemand nicht in der Lage, der Räum- 
und Streupfl icht selbst nachzukommen, so ist er verpfl ichtet, 
dies in eigener Verantwortung einem Dritten zu übertragen. 
Die Gemeinde kann in diesen Fällen aus rechtlichen und 
organisatorischen Gründen die Räum- und Streupfl icht 
nicht übernehmen. Ein häufi ger Grund für Anrufe bei der 
Verwaltung ist die Beschwerde darüber, dass der Schnee-
pfl ug auf gerade frei geräumte Gehwege und Ausfahr-
ten Schnee schiebt. Dies verursacht zwar verständlichen 
Ärger, ist jedoch in den meisten Fällen nicht vermeidbar. 
Die Fahrer unserer Schneepfl üge sind zwar bemüht, dies so 
weit wie möglich zu vermeiden, es ist jedoch nicht möglich, 
den Schild bei jeder Ausfahrt zu verstellen, um dort keinen 
Schnee abzulagern. Außerdem muss gerade bei stärkeren 
Schneefällen oder bei nassem und schwerem Schnee mit 
einer gewissen Geschwindigkeit gefahren werden, um den 
Schnee von der Fahrbahn zu schaff en. 
In vielen Fällen könnte das Zurückschieben auf den Gehweg 
auch dadurch vermieden werden, dass der Schnee nicht direkt 
am Fahrbahnrand aufgehäuft oder auf die Fahrbahn gewor-
fen wird. Ein großes Problem stellen in jedem Jahr direkt am 
Fahrbahnrand oder auf der Straße geparkte Fahrzeuge dar. Ins-
besondere in engen Anliegerstraßen wird dadurch der Einsatz 
der Räumfahrzeuge behindert und in vielen Fällen auch verhin-
dert, da das Fahrzeug die Straße nicht mehr passieren kann. Wir 
bitten daher alle Anlieger dringend, ihre Fahrzeuge entweder 
auf privaten oder öff entlichen Stellplätzen abzustellen und die 
Fahrbahnen für den Winterdienst freizuhalten.

Bürgermeisteramt Heiligenberg
Ordnungsamt

Wir gratulieren den Jubilaren 
im Monat Oktober

Zum 75. Geburtstag 
Herrn Werner Stengele aus Wintersulgen

Zum 80. Geburtstag    
Frau Mechthild Birgitt Siebicke-Gloker aus Wintersulgen

Zum 85. Geburtstag 
Frau Helga König aus Heiligenberg

Zum 95. Geburtstag 
Frau Elisabeth Schweizer aus Heiligenberg

Zur Eiserne Hochzeit
Hannelore und Bernhard Warszynski aus Heiligenberg

W�  grat� i� � :

Touristik und Kultur 

Bodensee Linzgau  
Tourismus e. V. 

Am Schlosssee 1, 88682 Salem, Tel: 07553 / 823 780  
tourist-info@bodensee-linzgau.de, www.bodensee-linzgau.de

Öff nungszeiten Oktober bis April: 
Montag bis Freitag: 9:00 – 12:00 Uhr

Veranstaltungstipps:

Duo Tevana - Ingvo Clauder und Claudio Spieler meet Arturo 
Ramón (Gitarre) und Marina Paje (Flamencotanz)
Wann? Samstag, 01. November 2025 um 18:00 Uhr
Wo? Sennhof am Schloss, Heiligenberg

„Tango meets Gypsy“ - Konzert mit Orchestra Mondo
Wann? Freitag, 07. November 2025 um 20:00 Uhr

Wo? Prinz-Max-Saal - Salem
Karten erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung Salem 4. OG, Zim-
mer 4.02 oder 4.03

„Das Fräulein Holle“ - Theater PassParTu - Theater für alle ab 4 
Jahren
Wann? Samstag 08. November 2025 um 15:00 Uhr
Wo? Prinz-Max-Saal - Salem
Karten erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung Salem 4. OG, Zim-
mer 4.02 oder 4.03

Let the bright seraphim (Kirchenkonzert)
Wann? Samstag 08. November 2025 um 19:00 Uhr
Wo? Pfarrkirche St. Peter und Paul - Owingen

Vokalensemble UniSono
Wann? Freitag 14. November 2025 um 19:00 Uhr
Wo? Wallfahrtskirche Betenbrunn, Heiligenberg
Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Spenden.

Bundeswehrübung vom 04. bis 
05.11.2025
Von Dienstag den 04.11. bis Donnerstag den 05.11.2025 führt 
die Bundeswehr in den Landkreisen Sigmaringen und Boden-
seekreis mit 20 Soldatinnen und Soldaten sowie zwei Fahrzeu-
gen einen Orientierungsmarsch durch. 

Im Bodenseekreis umfasst das Übungsgebiet die Heiligen-
berger Ortsteile Hattenweiler und Heiligenberg.
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Männer und Tenöre - A-Capella-Konzert
Wann? Samstag 15. November 2025 um 20:00 Uhr
Wo? Prinz-Max-Saal - Salem
Karten erhalten Sie bei der Gemeindeverwaltung Salem 4. OG, Zim-
mer 4.02 oder 4.03
 
Orgelkonzert mit Zeno Bianchini
Wann? Freitag 28 November 2025 um 19:00 Uhr
Wo? Wallfahrtskirche Betenbrunn, Heiligenberg
Eintritt ist frei. Wir freuen uns über Spenden.

Reservix-Kartenvorverkaufsstelle
Für alle Veranstaltungen, die über die Veranstaltungsplattform Re-
servix vertrieben werden, erhalten Sie bei uns in der Tourist-Infor-
mation Karten. Kommen Sie vorbei und sichern Sie sich Ihr Ticket!
 
Unter anderem:
Christmas Garden Insel Mainau vom 18.11.2025 bis zum 
05.01.2026 - Tickets bei uns

MAX RAABE & PALAST ORCHESTER - Hummeln streicheln am 
24. April 2026- Graf-Zeppelin-Haus – Friedrichshafen - Tickets 
bei uns
The BossHoss - Back to the Boots Live - Summer 2026 am 19. 
Juni 2026- Marktplatz Markdorf - Tickets bei uns
Sportfreunde Stiller - 30 wunderbaren Jahren am 17. Juni 2026- 
Marktplatz Markdorf - Tickets bei uns.

Bleiben Sie immer auf dem neusten Stand über unsere Soci-
al-Media-Kanäle und unsere Homepage
 

Vereins-Info 

DRK-Bereitschaft

Gute Tat hoch2: Jetzt zu zweit zur Blutspende und Tas-
sen-Duo sichern  
Damit sich Patient*innen auch in der Erkältungszeit auf eine 
stabile Versorgung verlassen können, ruft das DRK zur gemein-
samen, guten Tat auf. Als Dankeschön erhalten Spendende, die 
zusammen mit einer/einem neuen Lebensretter*in Blut spen-
den, beide exklusive Emailletassen. 
Die DRK-Blutspendedienste stellen in Deutschland täglich ge-
meinsam mithilfe fleißiger Blutspender*innen die Versorgung von 
Krankenhäusern und Arztpraxen mit überlebenswichtigen Blut-
präparaten sicher. Durch verschiedene Einflussfaktoren kann es zu 
saisonalen Schwankungen und schlimmstenfalls sogar Engpässen 
innerhalb der Blutversorgung kommen. Täglich werden allein in Ba-
den-Württemberg und Hessen etwa 2.700 Blutspenden benötigt. 
Das DRK appelliert daher: Es ist nie zu spät für die gute Tat.
Ein gutes Gefühl – für sich und andere: Die Blutspende ist die 
einfachste Möglichkeit um Leben zu retten. Benötigt wird für eine 
Blutspende lediglich etwa eine Stunde Zeit, davon dauert die reine 
Blutentnahme nur knapp 15 Minuten. Im besten Fall hilft eine einzi-
ge Blutspende gleich drei Menschen - denn aus ihr entstehen meh-
rere Blutpräparate. Ein kleiner Pieks, der viel bewirken kann - auch 
für die Spender*innen selbst: Denn Blut spenden rettet nicht nur 
Leben, sondern kann auch durch den kleinen Gesundheitscheck vor 
jeder Spende die eigene Gesundheit fördern.
Im Aktionszeitraum vom 17. bis 28. November erhalten alle 
Spendenden, die gemeinsam mit einer / einem neuen Erst-
spender*in Blut spenden, beide eine exklusive Emailletasse 
im DRK-Design. Jetzt gemeinsam als Duo Termin reservieren, 
Gutes tun und Tassen sichern! 
Wertvolles Plus für alle neuen Lebensretter*innen: Wenige Wo-
chen nach der ersten Blutspende erfahren Spender*innen ihre eige-
ne Blutgruppe - eine Information, die im Notfall lebensrettend sein 
kann. Weitere Informationen rund um das Thema Blutspende unter 
www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter 
0800 11 949 11.
 
NÄCHSTER TERMIN in 88633 HEILIGENBERG
Montag, dem 17.11.2025
von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr 
Sennhof am Schloß, Schulstraße 1
Jetzt Termin buchen: www.blutspende.de/
termine

Info 5G Heiligenberg e. V.

Ist Mobilfunkstrahlung gesundheitsschädlich?
Wie können wir uns und unsere Kinder vor Risiken schüt-
zen?
Der Verein Info 5G Heiligenberg lädt ein: Vortrag und Diskussi-
on mit Matthias von Herrmann, diagnose:funk
Smartphones, Tablets und WLAN sind überall präsent: zu Hause, auf 
dem Weg zur Arbeit, im Job und sogar in der Schule. Matthias von 
Herrmann wird einen leicht verständlichen Überblick über die ak-
tuellen wissenschaftlichen Studien zu Mobilfunk- und WLAN-Strah-
lung geben. Wie belastbar sind deren Ergebnisse? Was bedeutet das 
für unsere Kinder? Auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen basie-
rend zeigt er Wege und Tipps, wie im Privatraum, am Arbeitsplatz 
und in der Schule die Belastung durch Mobilfunkstrahlung verrin-
gert werden kann.
 
Matthias von Herrmann ist Campaigner bei Diagnose-Funk e.V., 
einer bundesweit aktiven Umwelt- und Verbraucherorganisation 
zum Schutz vor elektromagnetischer Strahlung.
 
Do 13. November 2025, 19 Uhr im Alten Rathaus
Eintritt frei
 
Weitere Informationen:
Heiko John 07552 5747 (abends)   
post@bewegteform.de

Johannes Kopp 07552 9368450
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Neue Kindergruppe in der 
Jugendfeuerwehr Heiligenberg
Im Rahmen unserer traditionell stattfi ndenden 
Schlachtplatte gab es in diesem Jahr einen be-
sonderen Anlass zur Freude - die Gründung un-
serer Kindergruppe.
Grundstein dafür legte die Gemeinde 
Heiligenberg mit Bürgermeister Denis 
Lehmann mit der Verankerung der Kin-
dergruppe in der Feuerwehrsatzung.

Ab sofort erhalten Kinder im Alter von 
6-9 Jahren eine spielerische Einführung 
in Feuerwehrthemen, Teamarbeit und 
Brandschutz. Vorerst wird die Gruppen-
stunde einmal im Monat, immer freitags, 
unter der Führung von Cordula Fischer 
stattfi nden. Kreisjugendfeuerwehrwart 
Daniel Löhle, welcher gerne zur kleinen Feierstun-
de erschien und herzlich im Namen der KJF Bodenseekreis zur 
Gründung gratulierte, teilte mit, dass es mit Heiligenberg nun 
10 Kindergruppen im Bodenseekreis gibt. Im Gepäck hatte er, 
neben einer kurzweiligen Rede über die Wichtigkeit der Heran-
führung von Kindern an das Thema „Feuerwehr“, eine Urkunde 
und einen Gutschein für einen Besuch im örtlichen Freibad mit 
den Kindern und Jugendlichen, welchen Jugendwartin Lilly Fi-
scher freudig entgegen nahm. An dieser Stelle sei allen Helfern, 
Unterstützern und Besuchern unser herzlichster Dank ausge-
sprochen, es war ein gelungener Tag.

Informationen und Anmeldeunterlagen gibt es per Mail unter: 
cordula.fi scher@feuerwehr-heiligenberg.de

v.l. Daniel Löhle, Kreisjugendfeuerwehrwart Lilly Fischer, Jugendfeu-
erwehrwartin Heiligenberg Cordula Fischer, Kindergruppenleitung 
Marco Schönfelder, stlv. Kreisjugendfeuerwehrwart 

Freiwillige Feuerwehr Heiligenberg
TOP 3 Bericht des Kassiers
TOP 4 Bericht der Kassenprüfung
TOP 5 Entlastung der Vorstandschaft
TOP 6 Wahlen: 1. Präsident, Schriftführer, 1., 3. und 5. Beisitzer
Top 7 Bestimmung des Kassenprüfers 2026
TOP 8 Neuaufnahmen
TOP 9 Vorschau und Termine zur Fasnet 2026
TOP 10  Sonstiges, Wünsche und Anträge Über eine rege Teilnah-

me an der Jahreshauptversammlung, wie bereits in den 
vergangenen Jahren würden wir uns sehr freuen.

Narrenverein Echbecker Quellgeister e.V.

Miteinander Bürger-Selbsthilfe  
Frickingen & Heiligenberg e. V.

Narrenverein Wolkenschieber

Einläuten der Fasnet und Hänseletaufe
Einladung an alle Ehrennarren und Ehrenelfer, Mitglieder und die, 
die es werden wollen, Bürgerinnen und Bürger aus Heiligenberg
S´goht dagege!

Dienstag, 11.11.2025
10:00 Uhr    Närrischer Frühschoppen
19:00 Uhr    Abendveranstaltung „Einläuten der Fasnet“
21:30 Uhr    Einmarsch der Narren

Vorstellung der neuen Mitglieder   
  Verkünden des Narrenfahrplans 2026   

Hänseletaufe 

Für Speis‘ und Trank wird wieder bestens gesorgt.
Wir freuen uns auf euer Kommen. Präsident Markus Leppert und die 
gesamte Vorstandschaft mit dem erweiterten Narrenrat.

Narrenverein Quellgeister

Liebe Geister, liebe Mitglieder der Echbecker Fasnet,    

zu unserer Hauptversammlung treff en wir uns am
Dienstag, den 11. November 2025 um 19:00 Uhr 
im Gasthaus Hosbein in Heiligenberg.
Hierzu laden wir alle aktiven und passiven Mitglieder wie auch alle 
Interessierten recht herzlich ein.

Tagesordnung
TOP 1 Begrüßung durch den Präsident
TOP 2 Bericht des Schriftführers
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NACHRUF
Der Narrenverein Wolkenschieber Heiligenberg 1908 e.V. trau-
ert um sein Ehrenmitglied
 

Helmut Frings
 

Helmut trat 1979 in den Verein ein und war seitdem Mitglied 
der Gruppe Wolkenschieber. 
Von 1992 bis 2001 war Helmut stellvertretender Gruppenfüh-
rer dieser Gruppe. Bis zuletzt unterstützte Helmut die Masken-
bildner an den Bunten Abende und sorgte für ein perfektes 
Äußeres unserer Akteure.
Aufgrund seiner Verdienste für den Verein wurde Helmut 
2025 zum Ehrenmitglied des Narrenvereins Wolkenschieber 
ernannt.
Unser Mitgefühl gilt seiner Partnerin Erika und der ganzen Fa-
milie.

Narrenverein Wolkenschieber Heiligenberg 1908 e.V.
Präsident Markus Leppert mit der gesamten Vorstandschaft 
und dem erweiterten Narrenrat

NACHRUF

Der Narrenverein Wolkenschieber Heiligenberg 1908 e.V. trau-
ert um sein Ehrenmitglied
 

Gerda Kast
 

Gerda trat 1962 als Elferrats-Frau in den Verein ein und nähte 
über Jahrzehnte die Häser des Vereins. Darüber hinaus ent-
warf sie mit anderen das Kostüm des Hofnarren, welches 1978 
anlässlich des 70. Jubiläums des Vereins vorgestellt und die 
Gruppe ins Leben gerufen wurde. Dieser Gruppe gehörte sie 
bis 2007 an.
Unvergessen sind ihre Auftritte mit Beginn der ersten Bunten 
Abende 1961; dieser Bühne sagte sie erst 1988 ade.
Aufgrund ihrer Verdienste für den Verein wurde sie 1994 als 
erste Frau zum Ehrenmitglied des Narrenvereins Wolkenschie-
ber ernannt.
 
Unser Mitgefühl gilt den Kindern Martina und Markus, allen 
Enkeln und Urenkeln und der ganzen Familie.
 
Narrenverein Wolkenschieber Heiligenberg 1908 e.V.
Präsident Markus Leppert mit der gesamten Vorstandschaft 
und dem erweiterten Narrenrat

Spielbetrieb - Rückblick 

Mannschaft Heim Gast Ergebnis

D-Junioren SG Heiligen-
berg

SC Pfullendorf 2 3:2

D-Junioren 2 FC Kluftern 3 SG Heiligenberg 2 3:0

C-Junioren SG Heiligen-
berg

SG Walbertswei-
ler-Rengetsweiler

3:5

Herren 2 SpVgg F.A.L. 3 SG Illmensee-Heili-
genberg 2

1:7

D-Junioren TSV Aach-Linz SG Heiligenberg 0:3

B-Junioren SG Mühlhau-
sen

SG Heiligenberg 2:3

A-Junioren SG Bohlingen 
2

SG Illmensee 2:1

Herren 1 SpVgg F.A.L. 2 SG Illmensee-Heili-
genberg

2:4

 
 
Herren 1
SpVgg F.A.L. 2 |2:4| SG Illmensee-Heiligenberg
Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gastgeber bereits in Füh-
rung. Diese wurde noch bejubelt, als Leon Uebele für den Ausgleich 
sorgte (5‘). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. In 
der 59. Minute traf Daniel Huttner zum 1:2. Das Ergebnis klettert 
weiter nach oben zu unseren Gunsten wegen einem Eigentor vom 
Gegner. Kurz darauf trifft F.A.L. ins richtige Tor und führt zum Zwi-
schenstand von 2:3. In der 84. Minute schießt Julian Eibler das letzte 
Tor in diesem Spiel und beendet das Spiel mit der klaren Führung 
von 2:4.
 
Herren 2
SpVgg F.A.L. 3 |1:7| SG Illmensee-Heiligenberg 2
Erneut ein torreiches Spiel. In der dritten Minute trifft Stefan An-
delfinger zur Führung. Nach dem Ausgleich in der 13. Minute trifft 
Stefan Andelfinger erneut zum 1:2 (16‘). Noch vor dem Ende der ers-
ten Halbzeit erhöht Enrico Abt den Vorsprung auf 1:3 (34‘). Stefan 
Andelfinger hat einen Lauf und trifft zum dritten Mal in diesem Spiel 
und erhöht auf 1:4. In der 60. Und 65. Minute befördert Luca Wiede-
mann gleich zwei Mal den Ball ins gegnerische Netz. Für das 1:7 ist 
Enrico Abt in der 84. Minute verantwortlich.
 

Spielbetrieb - Vorschau 

 
Mann-
schaft

Tag
Datum
Zeit

Heim-
mann-
schaft

Gast-
mann-
schaft

Spielstätte

B-Junio-
ren

Do
30.10.2025
18:30

SG Heili-
genberg

SG Berma-
tingen

Sportplatz 
Heiligenberg

B-Junio-
ren

Sa
01.11.2025
11:00

SG Heili-
genberg

SG Allens-
bach

Sportplatz 
Heiligenberg

C-Junio-
ren

So
02.11.2025
10:00

SG 
Überlingen

SG Heili-
genberg

Stadt-
werk-am-
See-Stadion 
Überlingen

A-Junio-
ren

So
02.11.2025
10:00

SG
Illmensee

SV Litzels-
tetten

Sportplatz 
Heiligenberg

D-Junio-
ren

So
02.11.2025
10:30

SG Heili-
genberg 2

SG Hohen-
fels-Sen-
tenhart

Sportplatz 
Illmensee

Herren 2 So
02.11.2025
12:30

SG Illmen-
see-Heili-
genberg 2

SV Deg-
genhauser-
tal 3

Sportplatz 
Heiligenberg

Herren 1 So
02.11.2025
14:30

SG Illmen-
see-Heili-
genberg

FC Kluftern Sportplatz 
Heiligenberg

B-Junio-
ren

Mo
03.11.2025
19:00

SG Böhrin-
gen

SG Heili-
genberg

Sportplatz 
Böhringen

Sportverein Heiligenberg
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Fußballschule Schlotterbeck Trainingstage 2026
Die letzten 2 Jahre waren ein voller Erfolg und in den kommenden 
Pfi ngstferien 2026 dürfen wir die Fußballschule Schlotterbeck er-
neut auf unserem Sportplatz in Heiligenberg begrüßen. Wir freuen 
uns unseren Jugendspielern zwischen 6-14 Jahren dieses Spiel und 
Spaß vom 01.-05. Juni 2026 wieder anbieten zu können. Bei einer 
Anmeldung unter www.fußballschule-schlotterbeck.de bis zum 02. 
Dezember 2025 erhaltet ihr 10€ Rabatt und einen handsignierten 
Rucksack kostenfrei dazu. Wir freuen uns wieder auf euch!

Verein für Heimatgeschichte  
und Brauchtumspflege e. V.

Wir treff en uns am 3. November um 19 Uhr
im Bayerischen Hof.
Gäste sind hierzu herzlich eingeladen.

Zukunftswerkstatt  
Heiligenberg e. V.

Unsere Sprechstunden fi nden jeden Mittwoch von 17:00 - 18:30 
Uhr im alten Rathaus statt. Habt ihr Fragen zu unseren
Projekten (einLaden, Vorträge, gemEinsam u.s.w.) oder eigene 
Ideen. Einfach vorbeischauen!

Unsere gemEinsam Treff en fi nden jeden ersten und dritten Don-
nerstag des jeweiligen Monats im Café des einLaden statt.
Nächstes Treff en am Donnerstag, den 30.10. um 15:00 Uhr. Herzlich 
willkommen!
info@zukunftswerkstatt-heiligenberg.de

LEBENDIGER ADVENTSKALENDER
Ein paar wenige Termine sind noch frei.
Auch in diesem Jahr wird es in Heiligenberg wieder einen Leben-
digen Adventskalender in Heiligenberg samt Teilorte geben. Nach-
dem er im vergangenen Jahr so guten Anklang gefunden hat, laden 
wir erneut Gastgeber:innen ein, in der Adventszeit 2025 seine/ihre 
Adventstüre oder Adventsfenster für rund 30-45 min zu öff nen und 
für vorweihnachtliches Beisammensein zu sorgen. Was es dort gibt, 
ob Plätzchen, Spekulatius, Punsch, Tee, Gedichte, Lieder, Glühwein... 
ist den Gastgebenden überlassen.  Jede:r ist herzlich eingeladen, 
mitzumachen - sei es als Gastgeber:in oder als Besucher:in. 

Über den untenstehenden QR-Code könnt Ihr Euch gerne noch bis 
zum 08. November 2025 für einen Tag im Ad-
vent eintragen. Vergesst dabei nicht, Eure Ad-
resse anzugeben. 
Die Adventskalenderübersicht wird dann im 
Blättle erscheinen samt Namen und Adresse. 

Herzliche Grüße,
Luise Heidenreich & die Zukunftswerkstatt

Kindergarten und Schulen 

Das Haus zu Fürstenberg und der Kath. Kindergarten „Zum Guten Hirten“
lädt ein  zum traditionellen St. Martinsumzug
Zu unserem diesjährigen St. Martinsumzug am Montag, 10. November 2025 laden wir alle Familien der 
Gemeinde recht herzlich ein.

Wir starten unseren Umzug am Kindergarten „Zum guten Hirten“ um 17.30 Uhr und ziehen zum 
Schloss Heiligenberg in den Vorhof um gemeinsam das Fest des heiligen Martins zu feiern.

Gemeinsam werden wir im Lichterkreis das Martinsspiel sehen und uns danach mit Kinderpunsch, 
Glühwein und Würstchen mit Brot aufwärmen.

Bitte mitbringen: Becher für Getränke, Teller für Würstle und Kleingeld für das Kässle J, bei den Erwachsenen freuen wir uns 
über Handlaternen, damit unser Kreis noch besser ausgeleuchtet ist.

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Aufsichtspfl icht den gesamten Abend bei den Eltern liegt.

Wir freuen uns auf ein schönes und buntes Martinsfest!

Kindergarten „Zum guten Hirten“
Haus zu Fürstenberg

Jugendinfo 

Jugendraum – Info
Am Samstag, den 01.11.2025 fällt der Jugendraum aufgrund des Feiertages aus. 
Am 08.11.2025 sind wir wieder wie gewohnt für Euch da.
Wir freuen uns auf Euch!
Eure Leiter
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Infos vom Landratsamt
Als Kindertagespflegeperson 
bei den Kleinsten Großes 
bewirken
Die Kindertagespflege ist eine familiennahe 
Form der Kinderbetreuung, bei der qualifizier-
te Kindertagespflegepersonen Kinder stundenweise oder ganztags 
bilden, erziehen und betreuen. Die Betreuung der Kinder findet in 
der Wohnung der Kindertagespflegeperson, der Familie des Kindes 
oder anderen geeigneten Räumen statt.

Die Betreuungszeiten richten sich individuell nach dem Bedarf des 
Kindes und seiner Eltern, sowie nach den Möglichkeiten der Kinder-
tagespflegeperson.
 
Sie suchen einen Betreuungsplatz für Ihr Kind in der 
Kindertagespflege? 
 
Dann melden Sie sich gerne bei mir: Katharina Fischer; 
Telefonnummer: 0159 04204477
 
Sie haben Interesse Kindertagespflegeperson zu werden? 
Wir informieren Sie gerne in unserer Online- Infoveranstaltung am 
Mittwoch, den 12. November um 10:30 Uhr. Anmeldung: 
carmen.christ-may@bodenseekreis.de 

Weniger warten auf dem Amt
Landratsamt setzt auf Online-Terminbuchung 
Das Landratsamt Bodenseekreis hat was gegen lange Wartezeiten 
vor der Amtsstube: Für immer mehr Dienstleistungen und Behör-
denangelegenheiten bietet die Kreisverwaltung die Terminbu-
chung per Smartphone oder PC an. Den Termin-Service gibt es 
aktuell schon für rund 80 Dienstleistungen, weitere werden schritt-
weise ergänzt. Mit einem Termin ins Landratsamt zu kommen, hat 
den Vorteil, dass man zügig bedient wird und dass sich alle Betei-
ligten besser darauf vorbereiten können. Eine Übersicht der online 
buchbaren Termine beim Landratsamt gibt es unter www.boden-
seekreis.de/termin-buchen  
 
„Überall, wo wir die Terminbuchungs-Möglichkeit eingeführt 
haben, konnten wir die Wartezeiten unserer Kundinnen und Kun-
den nachweislich deutlich verringern“, erklärt David Rosenkranz, 
Leiter des Amts für Digitalisierung und Organisation in der Kreis-
verwaltung. „Mit Termin beträgt die Wartezeit in aller Regel nicht 
viel mehr als zehn Minuten – im Vergleich zu durchschnittlich etwa 
einer halben Stunde ohne Termin.“ Fünf publikumsstarke Ämter mit 
einer ganzen Reihe oft nachgefragter Behörden-Dienstleistungen 
sind bereits an das Terminbuchungssystem des Landratsamts ange-
schlossen. Rund 25.000 Kunden haben diese Möglichkeit im laufen-
den Jahr schon genutzt.
 
Neue Leistungen mit online buchbaren Terminen:
• Schwerbehindertenausweis - Neuausstellung oder Änderung
• Einbürgerungs-Antrag und Themen rund um das Asylbewerber-

leistungsgesetz
• Schuldnerberatung – Notfallberatung und Existenzsicherung
• Pflegestützpunkt - Persönliche oder telefonische Auskunft

• Vorsorgevollmacht-Beglaubigung durch die Betreuungsbehörde
• Bürgergeld-Beratung
Eine Übersicht aller aktuell online buchbaren Termine gibt es unter 
www.bodenseekreis.de/termin-buchen. Für Fragen und Infos zu 
allen Leistungen der Ämter und Rathäuser gibt es auch die einheit-
liche Behördenrufnummer 115 (ohne Vorwahl).

JugendMedienWoche: TikTok erklärt für 
Eltern
TikTok begreifbar gemacht für Eltern, Pädagogen und interessier-
te Erwachsene: In der JugendMedienWoche gibt es am Dienstag, 
4. November 2025 von 19:00 bis 20:30 Uhr einem kostenlosen On-
line-Vortrag „Was machst du da eigentlich? - Die Social-Media-App 
TikTok im Fokus.“ Es wird gezeigt, wie die Plattform funktioniert, wie 
Kinder und Jugendliche sie nutzen, welche Risiken es gibt und wie 
Eltern mit ihren Kindern dazu im Gespräch bleiben können. Refe-
rent Fabian Karg vom Landesmedienzentrum gibt praktische Tipps 
und Leitlinien, um Kinder sicher und kompetent im Umgang mit so-
zialen Netzwerken zu begleiten. Infos und Anmeldung bei der vhs 
Bodenseekreis: https://vhs-bodenseekreis.de/Veranstaltung/
cmx6866231482416.html
 
Bei der JugendMedienWoche Bodenseekreis in den Herbstferien 
können Kinder, Jugendliche und Erwachsene erkunden, wie sie 
die moderne Medien- und Kommunikationstechnik sicher und mit 
Freude nutzen. Alle Infos zur und noch freie Plätze unter  www.bo-
denseekreis.de/jugendmedienwoche

Online-Informationsabend für junge Fa-
milien: „Eltern werden von A bis Z“ am 13. 
November
Schwangere, werdende Eltern und Eltern mit Babys lädt der Über-
linger Familientreff Kunkelhaus am Donnerstag, 13. November 2025 
um 19:30 Uhr zu einem kostenlosen Online-Informationsabend „El-
tern werden von A bis Z“ ein. Die Sozialpädagoginnen und mehr-
fachen Mütter Sarah Schneider und Anne Hein geben praktische 
Tipps rund um das Neugeborene und beantworten Fragen der Teil-
nehmenden.
 
Denn mit der Geburt eines Babys verändert sich vieles und es kom-
men viele Fragen auf: Worauf sollte ich bei der Erstausstattung ach-
ten? Was brauche ich wirklich? Welche Anträge muss ich wo stellen? 
Wo finde ich Kontakte? Welche Angebote gibt es für junge Eltern 
in Überlingen? Wie komme ich mit dem Baby und der neuen Situ-
ation klar? Diese und weitere Fragen werden beantwortet, um die 
Teilnehmenden auf die Zeit nach der Geburt und auf das Leben mit 
dem Baby vorzubereiten.
 
Die Anmeldung ist bis Mittwoch, 12. November 2025 um 12:00 Uhr 
mit Angabe von Titel und Datum der Veranstaltung unter martina.
fahlbusch-naehrig@bodenseekreis.de möglich. Der Link wird 
im Anschluss per E-Mail verschickt. Bei Rückfragen hilft Treffleiterin 
Martina Fahlbusch-Nährig unter Tel. 07551 1795 weiter.

IST IHRE HAUSNUMMER GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend für rasche Hilfe 

durch den Arzt oder den Rettungsdienst sein!
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Termine aus der Umgebung 

Konzert mit der Band Maranatha
Wir Sängerinnen und Musiker der Salemer Band Maranatha sin-
gen und musizieren
am Samstag, 8. November 2025 um 19 Uhr
wieder für Sie im Jahreskonzert, das in diesem Jahr in der
Pfarrkirche St. Martin in Frickingen
stattfi ndet.

Unter dem Motto „Aufbruch wagen“ freuen wir uns darauf, mit 
Musik aus dem Neuen Geistlichen Liedgut einen musikalischen 
Akzent zu setzen.

Wir laden ein zum Zuhören und Eintauchen in die schöne und 
lebendige Vielfalt dieser Musik.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
www.band-maranatha.de

Interessantes und Wissenswertes 

„Gesund digital“ – digitale 
Gesundheitskompetenz verbessern
Die Digitalisierung in Deutschland schreitet voran – auch im Ge-
sundheitswesen! Elektronische Patientenakte, E-Rezept oder diver-
se Gesundheits-Apps setzen den sicheren Umgang mit digitalen 
Lösungen voraus. Doch gerade ältere Menschen stellen sie auch vor 
große Herausforderungen. Umso wichtiger ist es, die digitale Ge-
sundheitskompetenz zu schulen.

Der Verband der Ersatzkassen liefert unter: www.gesund-digital.
info wertvolle Informatio nen rund um digitale Gesundheitsthe-
men – niedrigschwellig und in einfacher Sprache. So werden auf 
dem Portal zum Beispiel digitale Lösungen wie die Elektronische 
Patientenakte und Videosprechstunden vorgestellt. Auch Erklärvi-
deos stehen zur Verfügung. Nutzer können das erworbene Wissen 
danach in einem Quiz interaktiv prüfen.

Herzliche Einladung zum Reparatur-Café in 
Bruckfelden
Nach der erfolgreichen Eröff nung im Oktober laden wir Sie herzlich 
zum 2. Termin unseres Reparatur-Cafés ein:
Mittwoch, 05. November 2025 von 16:00 bis 19:00 Uhr in der 
Werkstatt in Bruckfelden. Denn von nun an heißt es
jeden ersten Mittwoch im Monat: Gemeinsam tüfteln, reparieren 
und Wissen teilen.

Unter dem Motto „Reparieren statt Wegwerfen“ möchten wir einen 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten. Bei Kaff ee, Kuchen und guter 
Stimmung können Sie reparaturbedürftige Dinge mitbringen und 
mit Unterstützung wieder nutzbar machen – ob Elektrogeräte, Fahr-
räder, Möbel oder Textilien.
Doch das Reparatur-Café ist weit mehr als eine Werkstatt: Es soll ein 
Ort der Begegnung sein, an dem Menschen zusammenkommen, 
Erfahrungen austauschen und Gemeinschaft erleben. Das Repara-
tur-Café ist eine Initiative der Camphill-Schulgemeinschaften in Ko-
operation mit den Arbeitsgruppen für
nachhaltige Entwicklung der Gemeinde Frickingen. Damit dieses 
Projekt weiterwachsen kann, freuen wir uns über ehrenamtliche 
Mitstreiter:innen – sei es mit Nähkunst, technischem Geschick, Or-
ganisationstalent,einer Kuchenspende oder einfach Freude am Mit-
einander.

Kontakt:
Philippe Hermle
Reparatur Café Bruckfelden
Adalbert Stifter Weg 3
88699 Frickingen
07554 8001 0

https://camphill-schulgemeinschaften.de/nachhaltigkeit/

Kommen Sie vorbei, bringen Sie ein defektes Stück mit – und ent-
decken Sie, wie viel Freude es macht, Dingen ein zweites Leben zu 
schenken!
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Kirchliche Nachrichten 

Katholische Seelsorgeeinheit 
Salem und Heiligenberg
Homepage: www.kath-salem.de

ÖFFNUNGSZEITEN DER PFARRBÜROS
Pfarrbüro Salem,  Tel. 07553 / 91 99 44-0
pfarrbuero.salem@kath-salem.de
Montag  14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag  11:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag 08:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
Freitag  08:00 – 12:00 Uhr

Pfarrbüro Frickingen,  Tel. 07553 / 919944-23
pfarrbuero.frickingen@kath-salem.de
Dienstag 08:00 – 09:00 Uhr
Mittwoch  14:00 – 17:00 Uhr
Freitag 08:00 – 12:00 Uhr

SEELSORGETEAM:
Pfarrer Peter Nicola, Dekan  Tel. 07553 / 91 99 44-10
dekan.nicola@kath-salem.de
Pfarrer Volker Blaser, Kooperator  Tel. 07553 / 91 99 44-11
pfarrer.blaser@kath-salem.de
Verena Bensch, Pastoralreferentin  Tel. 07553 / 91 99 44-14
verena.bensch@kath-salem.de

Gottesdienste
Samstag, 1. November - Allerheiligen - Lesejahr C; 1. Lesung: 
Offb 7,2-4.9-14; 2. Lesung: 1 Joh 3,1-3; Evangelium: Mt 5,1-12a
09:15 Uhr Münster Hochamt
10:45 Uhr Röhrenbach  Hl. Messe anschließend Gräbersegnung 

in Röhrenbach und Heiligenberg für die 
Verstorbenen des vergangenen Jah-
res: Anna Duffner; Kurt Stöhr; Irmgard 
Brauer; Johannes Sonntag; Albert Lau-
chert; Anton Biller; Dorothea Restle; Kurt 
Schmieder; Rosa Spohn; Anton Auer; 
Paul Mauch, Ilse Hack, Martina Buchholz, 
Karl Probst, Gerda Kast, Helmut Frings; 
Andreas Morgen; Bini Bandini

18:00 Uhr Frickingen Hochamt zu Allerheiligen 

Sonntag, 2. November - Allerseelen -
Lesejahr C; 1. Lesung: 2 Makk 12,43-45 od. Ijob 19,1.23-27(19,1.23-
27a) od. Jes 25,6a.7-9; 2. Lesung: Phil 3,20-21 od. Röm 8,14-23 od. 1 
Thess 4,13-18 Evangelium: Joh 11,17-27 od. Joh 14,1-6 od. Lk 7, 11-1

Münster  Hochamt, mitgestaltet vom Münsterchor, anschlie-
ßend Gräbersegnung

Betenbrunn Gräbersegnung  
Betenbrunn Hl. Messe
  für die Verstorbenen des vergangenen Jahres: 
 Elisabeth Hügle, Josef Reize  
Altheim Gräbersegnung  
Frickingen Gräbersegnung  

Montag, 3. November - Seliger Rupert Mayer -  
17:30 Uhr Weildorf Rosenkranz
18:00 Uhr Heiligenberg Wortgottesdienst mit Kommunionfeier 

Dienstag, 4. November - Hl. Karl Borromäus - 
19:00 Uhr Beuren Hl. Messe

Donnerstag, 6. November - Hl. Leonhard -  
17:30 Uhr Weildorf Rosenkranz
18:00 Uhr Weildorf Hl. Messe 

Freitag, 7. November - Hl. Willibrord -  
18:15 Uhr Münster Vesper
19:00 Uhr Röhrenbach Herz-Jesu-Amt

Katholische Seelsorgeeinheit Wald
Homepage: www.kath-wald.de

KATH. PFARRAMT WALD:
Monika Hübschle| Fax: 07578/1785  Tel. 07578/634 

Unsere Sprechzeiten:
Wald: Fax: 07578/1785 Tel. 07578/634 
Montag, Dienstag  10.00 - 11.30 Uhr (Frau Heim)
Freitag  9.00 - 12.00 Uhr (Frau Hübschle)
Freitag  16.00 - 18.00 Uhr (Frau Heim)

E-Mail-Adressen:
Frau Heim: pfarramt-heim@kath-wald.de
Frau Hübschle: pfarramt-huebschle@kath-wald.de

DAS SEELSORGETEAM:
Dekan Stefan Schmid  Tel. 07575/923 448 0
eMail: stefan.schmid@dekanat-sigmaringen-messkirch.de
Kooperator Thomas Stricker  Tel. 07578/933421
eMail: stricker@kath-wald.de
Diakon Bernd Lernhart, Wald  Tel. 07578/2800
Gemeinderef. E. König, Aftholderberg  Tel. 07552/7595
eMail: gref-sse-wald@t-online.de

In seelsorgerlichen Notfällen versuchen Sie es bitte unter:
Dekan Stefan Schmid  Tel. 07575/923 448 16
Kooperator Thomas Stricker  Tel. 07578/933 421
Pater Joseph, Sauldorf  Tel. 07578/933 60 60
eMail: kooperator@messkirch-sauldorf.de
Vikar Francesco Durante  Tel. 07575/926 89 55
eMail: vikar@messkirch-sauldorf.de

Täglich  
16:00 Uhr Heiligenberg  Rosenkranz in der Herzogin-Lui-

sen-Residenz 

Der Pfarreirat für die künftige Pfarrei St. Nikolaus ist gewählt
Die Wahlbeteiligung lag bei 12,73 Prozent. In den sechs Stimmbezir-
ken wurden in den neuen Pfarreirat gewählt:
Deggenhausertal: Dorothee Störk und Hubert Hafen
Markdorf:   Jörg Bailer, Annika Stehle und 
  Dr. Ursula-Maria Koners
Meersburg:   Claudia Herzer-Schneider, 
  Matthias Haberstroh und
  Jürgen Strauss
Salem-Heiligenberg: Anita Blaser, Dr. Wolfgang Becker und  
  Karl Dreher
Sipplingen:  Arno Hahn und Markus Möhren
Überlingen und Birnau: Christine Gäng, Johanna Siber und 
  Klaus Erdenberger
 
Die nächsten Schritte
Noch vor dem Advent wird der neue Pfarreirat zur konstituierenden 
Sitzung zusammenkommen. Die Amtszeit beginnt dann am 1. Janu-
ar 2026, wenn auch die neue Pfarrei offiziell „an den Start“ geht. Die 
Amtszeit des Pfarreirats beträgt fünf Jahre.

Hintergrundinfo:
Gegen das Wahlergebnis kann jede/r Wahlberechtigte beim Wahl-
vorstand innerhalb einer Frist von einer Woche nach der öffentli-
chen Bekanntmachung schriftlich Einspruch erheben. Der Ein-
spruch kann nur auf Mängel in der Person eines Gewählten oder auf 
erhebliche Verfahrensmängel gestützt werden.
Alle Infos zur Pfarreiratswahl gibt es unter 
https://pfarreiratswahl.ebfr.de sowie auf der Webseite des Deka-
nats www.dekanat-linzgau.de.
 
Termine & Veranstaltungen 
Familiengottesdienst im November
Herzliche Einladung zum Familiengottesdienst am Sonntag, 9. No-
vember um 16:00 Uhr in der Kirche Weildorf. Dieser Gottesdienst ist 
für jüngere Kinder geeignet und dauert etwa 30 Minuten.
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Gottesdienste       
Sa. 01.11.2025 
10.30 Großschönach
 St. Antonius Gräberbesuch auf dem Friedhof
So. 02.11.2025 
14.00 Taisersdorf
 Hl. Markus Gräberbesuch auf dem Friedhof
Do. 06.11.2025 
19.00 Taisersdorf
 Hl. Markus Eucharistiefeier
      

Evangelische Kirchengemeinde 
Salem und Heiligenberg
Homepage: www.ev-kirche-salem.de

Evang. Pfarramt Salem-Heiligenberg,
Schlossstraße 13, 88682 Salem  Tel.: 07553 / 280
salem-heiligenberg@kbz.ekiba.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros: Sarah Tüchler  
Dienstag, Donnerstag, Freitag  10:00 – 12:00 Uhr
und Dienstag    14:00 – 17:00 Uhr

Pfarrerin Paula Uhlmann:
Telefon dienstlich: 07553-1708
paula.uhlmann@kbz.ekiba.de

Gottesdienste und Veranstaltungen

Sonntag, 2. November 2025 - 20. So. n. Trinitatis
09:30 Gottesdienst mit anschl. Gemeindeversammlung
 Pfrin.Uhlmann, LKMD i. R. Udo Follert
 Heiligenberg Johanneskirche
   im Anschluss laden wir herzlich zur Gemeindeversamm 

lung ein mit Vorstellung der Kandidierenden zur Kirchen-
wahl 2025!

Dienstag, 4. November 2025
15:00 Literaturkreis am Nachmittag
 Frau Hedwig Strohmann
 Salem Evangelisches Gemeindezentrum

19:30 Bläserprobe
 Pfr. Matthias Schmidt
 Salem Evangelisches Gemeindezentrum

Mittwoch, 5. November 2025
16:00 Konfi rmanden Kurs
 Pfrin. Uhlmann
 Der Kurs fi ndet in der Ev. Kirche in Uhldingen statt

19:00 'Immer wieder Mittwoch'
 Herrn Karl Moser
 Heiligenberg Johanneskirche
  Besuch in der Kapelle Wintersulgen mit Vortrag und An-

dacht

Donnerstag, 6. November 2025
15:00 Seniorennachmittag 'JungeAlte'
 Frau Bauer/ Frau Weist
 Salem Evangelisches Gemeindezentrum

Samstag, 8. November 2025
09:00 Probe Band Konfi camp
 Thomas Rink
 Salem Evangelisches Gemeindezentrum

18:15  Seeklang | Chor-Konzert mit chorus laetitia u. 
 Orchester
 KMD Thomas Rink

  Kath. Kirche St. Peter und Paul
  Wir laden herzlich ein zum nächsten Seeklang Gottes-

dienst am 8.November um 18:15 Uhr in die kath. Kirche St. 
Peter und Paul nach Neufrach. Sie erwartet ein Chor-Kon-
zert mit Werken unter anderem von Ladislav Moravetz 
und das Fauré Requiem. Geleitet vom Bezirkskantor Tho-
mas Rink. Eintritt ist frei, Spenden erbeten.

Unsere Gemeinde hat einen Neuanfang gewagt. Dazu einen 
Auszug des Briefes (dieser hängt auch in den Schaukästen aus) von 
Dekanin Regine Klusmann:

Liebe Gemeindeglieder,
am 26. September 2025 haben wir gemeinsam Geschichte geschrie-
ben: Die Kirchengemeinderäte aus Owingen, Salem-Heiligenberg, 
Uhldingen-Mühlhofen und Überlingen haben mit großer Mehrheit 
beschlossen, zusammenzuwachsen und eine neue, starke Gemein-
de zu bilden. Voraussichtlich im Jahr 2027 werden wir auch formal 
eine gemeinsame Gemeinde mit vier Pfarrbezirken sein. Ein beson-
deres Herzensanliegen ist uns jetzt die Suche nach einem neuen 
Namen, der die Vielfalt und die Gemeinschaft unserer Gemeinde 
widerspiegelt. Bis zum 6.Januar 2026 sind alle eingeladen, kreative 
Vorschläge einzureichen. Machen Sie mit, bringen Sie sich ein! Mel-
den Sie sich dazu gern in Ihrem Pfarramt oder per Mail bei Dekanin 
Regine Klusmann. Wir sind gespannt über viele kreative Ideen!

Weitere Informationen fi nden Sie  unter www.ev-kirche-salem.de

Evangelische Kirchengemeinde 
Pfullendorf und Hattenweiler
Homepage: www.kirche-pfullendorf.de

Kontaktmöglichkeiten Evangelisches Pfarramt Tel: 07552/8163
Melanchthonweg 3, 88630 Pfullendorf, E-Mail: pfullendorf@kbz.ekiba.de
E-Mail Sekretariat: kirsten.mitchell@kbz.ekiba.de

BÜROZEITEN:
Dienstag, Mittwoch und Freitag  09.00 – 11.00 Uhr
Donnerstag  16.30 – 18.00 Uhr

Sebastian Degen, Pfarrer  Tel: 07552/9289330
E-Mail: sebastian.degen@kbz.ekiba.de

Gottesdienste
Freitag, 31. Oktober 2025 Reformationsfest
19:00 Uhr Gottesdienst am Reformationstag mit Abendmahl, musi-
kalisch mitgestaltet vom Posaunenchor
Pfarrer Sebastian Degen

Sonntag, 2. November 2025  
10:00 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfi rmandinnen 
und Konfi rmanden
Pfarrer Sebastian Degen
18:00 Uhr Abendgottesdienst in der Kapelle Ruschweiler
Pfarrer i.R. Jan Eckhoff 

Seniorenclub
Nächstes Treff en:
6. November 16:00 Uhr im Restaurant Barfüßer
Gerne holen wir Sie mit dem Gemeindebus ab.
Kontakt: Elsbeth Kempf, Tel. 07552/1810
Vorankündigung Koff ermarkt

Koff ermarkt im November
Sa. 08.11.2025, 10:30 - 17 Uhr
Städtische Galerie Alter Löwen

Kunst und Kreatives aus der Region, liebevoll präsentiert im Koff er-
format. Der Eintritt ist frei. Der Erlös aus Standmiete und Kuchen-
verkauf ist für den Sozialfonds unserer Kirchengemeinde bestimmt.
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Infos und Standbewerbung: Sabine Gerstenmaier
07552/5622
s.gerstenmaier@diakonie-ueberlingen.de
 
Musikalisches
 
Verleih uns Frieden gnädiglich:
Gottesdienst am Reformationstag 
Fr. 31.10.2025, 19 Uhr
Christuskirche Pfullendorf
Musikalischer Gottesdienst mit Abendmahl zum Reformationstag: 
Luthers Lied „Verleih uns Frieden gnädiglich“ steht im Mittelpunkt. 
Unser Posaunenchor „MOP“ gestaltet den Abend klangvoll und ein-
drucksvoll.
Eine Einladung zum Hören, Beten und Hoffen.
 
Bewegte Andacht: Tanz und Gebet
 
Bewegte Andacht 
 
Mi. 12.11.2025, 19-20:30 Uhr
Foyer der Christuskirche Pfullendorf
Herzliche Einladung zu Tanz und Gebet. Mitmachen kann jede und 
jeder. Bequeme Kleidung und leichte Schuhe sind hilfreich. Eine 
weitere Andacht gibt es am 17. Dezember.
 
Kontakt und Infos: Dr. Ina Helmstädter-Rösner
helmstaedter-roesner@gmx.de
 
Gottesdienst mit Konfivorstellung
So. 02.11.2025, 10 Uhr
Christuskirche Pfullendorf
 
Im Gottesdienst stellen sich die neuen Konfirmandinnen und Kon-
firmanden unserer Gemeinde vor. Unter dem Motto „Listen to me!“ 
geht es ums Zuhören – aufeinander, auf Gott, auf das Leben. Herzli-
che Einladung an die ganze Gemeinde, besonders an Familien und 
Freunde der Konfis!

Generationennachmittag LICHT
So. 02.11.2025, 14:30-17:30 Uhr
Christuskirche Pfullendorf
 
Wir laden alle im Alter von 0-99 Jahren ein, einen glanzvollen Nach-
mittag in der Kirche zu verbringen. Ob allein, mit kleinen oder gro-
ßen Kindern, mit Jugendlichen, mit Enkeln, mit Paten-kindern oder 
der besten Freundin/dem besten Freund, kann am 2. November 
vieles zum Thema „Licht“ erlebt werden. Eigene Kerzen ziehen, Ge-
schichten, die Licht ins Herz bringen und vieles mehr erwartet die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
 
Anmeldung bitte bis 31. Oktober bei Diakonin Tina Klaiber
tina.klaiber@kbz.ekiba.de 07552/9339926

Freie Christengemeinde Illmensee
Homepage: www.fcg-illmensee.de

SEELSORGE:
Gerhard Smits Tel.  01556 5384442
Petra Leppert  Tel. 0160 8054516

Kontakt unter:  
Freie Christengemeinde, Gewerbestrasse 26, 88636 Illmensee

Pastor Gerhard Smits, g.smits@fcg-illmensee.de 
info@fcg-illmensee.de, www.fcg-illmensee.de

Liebe Leserin, lieber Leser,
> Seid stark und mutig, alle, die ihr auf den HERRN hofft!<
 
(Bibelübersetzung Hoffnung für alle, Psalm 31 Vers 25)
Herzliche Einladung:
 
Sonntag, 02.11.  
10:00 Uhr Gottesdienst, parallel dazu Kinderstunde
im Gemeindezentrum in Illmensee, Gewerbestrasse 26

Ende des 
redaktionellen Teils





Achtung Familienbetrieb kauft
Pelze, Bleikristall, Teppiche, Kroko Taschen, D.Taschen,  
Abendgarderobe, Armbanduhren, Wanduhren, Bilder, 
Vorwerkstaubsauger, Musikinstrumente, alte Möbel,  

Nähmaschinen & Schreibmaschinen, Tafelsilber,  
Goldschmuck, Modeschmuck jeglicher Art. 

Komme vor Ort zahle in bar

Familienbetrieb seit 1985, Tel. 0178 / 757 98 66 

Landschaftsgärtner im Ruhestand mit 
freundlichem, ruhigem Hund sucht 
1- bis 2-Zimmer-Wohnung, möglichst 
ebenerdig, ab Dezember 2025 (flexibel).
Tel. 0162 170 95 28

Haus/Wohnung zur Miete gesucht 
Freundliches Ehepaar - 62 J. (Pädagogin/Therapeut)

sucht ab 01.01. 2026, 3-4-Zi.-Whg. oder Haus.
Über uns: https://qr1.at/go4kc3

Tel. 01578 / 50 21 57 8

Freistehendes EFH 
in Frickingen 

185 m², EBK, 6 Zimmer, begehbarer Kleiderschrank, zentrale  
Staubsaugeranlage, 2 Bäder, 2 Balkone, Parkett, zum 01.01.26  
zu vermieten. KM 1.950 €, Garage inkl. Stellplatz 70 €, NK 250 €. 
 Tel. 07554 972 74

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

S I L B ENRÄT S E L
Aus den Silben ab - aus - bri - bue - bur - ca - chend - de - 
ener - ent - er - fung - gel - ger - ger - gie - gos - han - imp - 
in - isch - ju - ka - la - lauf - le - len - lin - links - ma - mei - ne - 
ner - net - no - par - pfu - pro - pu - ri - rich - schal - sche - 
schen - schi - schluck - schues - sel - spre - stel - tei - ten - ter - 
tisch - tiv - to - trol - ver - vo - vor - wen - wien
sind 19 Wörter zu bilden, deren vierte und achte 
Buchstaben, jeweils von oben nach unten gelesen, ein 
Zitat von Albert Einstein ergeben.

1. herausfordernd

2. eh. Staat in Südosteuropa

3. Mittelamerikaner

4. sinngemäß, analog

5. angelsächsisch

6. „Datenautobahn“ (engl.)

7. eine Immunisierung

8. Rebensorte

9. Terrine

10. deutsche Landeshauptstadt

11. Gerät im Reinigungsbetrieb

12. präsentieren

13. ein Boxer

14. ökologischer Begriff

15. Holzblasinstrument

16. Bote

17. voreingenommen, befangen

18. dressieren

19. schlecht arbeiten (ugs.)

D
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PRIMO-RÄTSELSPASS

ab - aus - bri - bue - bur - ca - chend - de - ab - aus - bri - bue - bur - ca - chend - de - ab - aus - bri - bue - bur - ca - chend - de - 

Lösung:1. provokativ, 2. Jugoslawien, 3. Puertoricaner, 4. entsprechend, 
5. britisch, 6. Internet, 7. Schluckimpfung, 8. Trollinger, 9. Schuessel, 
10. Hannover, 11. Buegelmaschine, 12. vorstellen, 13. Linksausleger, 
14. Energiewende, 15. Schalmei, 16. Laufbursche, 17. parteiisch, 18. abrichten, 
19. pfuschen – „Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen.“



Schubladenschränkchen aus Metall  
70 x 26 x 75 mit 12 Schubladen mit Schrauben, Nägeln  

und wenig Werkzeug an Bastler zu verschenken /  
selbst abholen

Zuschriften unter Chiffre 6325 an Primo Verlag,
Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach

für Fr., 31.10.2025
Schweinerücken 100 g 1,19 €
Bauernschinken  100 g 1,69 €
Schinkenwurst  100 g 1,39 €

für Sa., 08.11.2025
Schweineschnitzel  100 g 1,19 €
Bierschinken 100 g 1,59 €
Schwarzwurst 100 g 0,99 €

Öffnungszeiten: samstags von 8 bis 12 Uhr

SULGER  
L a n d m e t z g e r e i

Unser Angebot
Freitag, 31.10.2025 geöffnet von 17.30-18.30 Uhr

www.primo-stockach.de


